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Wir�weisen�darauf�hin,�dass�Rundungsdifferenzen�zu�den�sich�mathematisch�genau�ergebenden�Werten�(Geldeinhei-

ten,�Prozentangaben�usw.)�auftreten�können.�
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An�die�TGZ�Halle�TECHNOLOGIE-�UND�GRÜNDERZENTRUM�HALLE�GmbH,�Halle�(Saale)�

1� Prüfungsauftrag 

In�der�Gesellschafterversammlung�am�18.�Juni�2019�der�

TGZ Halle TECHNOLOGIE- UND GRÜNDERZENTRUM HALLE GmbH, Halle (Saale), 

–�im�Folgenden�auch�kurz�„TGZ�Halle“�oder�„Gesellschaft“�genannt�–�

sind�wir�zum�Abschlussprüfer�für�das�Geschäftsjahr�2019�gewählt�worden.�Der�Aufsichtsrat�

hat�uns�demzufolge�den�Auftrag�erteilt,�den�Jahresabschluss�zum�31.�Dezember�2019�unter�

Einbeziehung�der�Buchführung�und�den�Lagebericht�zu�prüfen.�

Auftragsgemäß�erstreckt�sich�die�Prüfung�weiterhin�auf�die�Ordnungsmäßigkeit�der�Ge-
schäftsführung�und�der�wirtschaftlichen�Verhältnisse�nach�§�53�Abs.�1�Nr.�1�und�2�Haushalts-

grundsätzegesetz�(HGrG).��

Dem�Auftrag�liegen�die�als�Anlage�4�beigefügten�Allgemeinen�Auftragsbedingungen�für�Wirt-
schaftsprüfer�und�Wirtschaftsprüfungsgesellschaften�in�der�Fassung�vom�1.�Januar�2017�

zugrunde.�Unsere�Haftung�richtet�sich�nach�Nr.�9�der�Allgemeinen�Auftragsbedingungen.�Im�
Verhältnis�zu�Dritten�sind�Nr.�1�Abs.�2�und�Nr.�9�der�Allgemeinen�Auftragsbedingungen�maß-

gebend.�
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2� Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Als�Ergebnis�unserer�Prüfung�haben�wir�den�folgenden�uneingeschränkten�Bestätigungs-
vermerk�erteilt:�

�

�

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

�

An�die�TGZ�Halle�TECHNOLOGIE-�UND�GRÜNDERZENTRUM�HALLE�GmbH,�Halle�(Saale)�

Prüfungsurteile 

Wir�haben�den�Jahresabschluss�der�TGZ�Halle�TECHNOLOGIE-�UND�GRÜNDERZENTRUM�
HALLE�GmbH,�Halle�(Saale)�–�bestehend�aus�der�Bilanz�zum�31.�Dezember�2019�und�der�
Gewinn-�und�Verlustrechnung�für�das�Geschäftsjahr�vom�1.�Januar�bis�zum�31.�Dezember�

2019�sowie�dem�Anhang,�einschließlich�der�Darstellung�der�Bilanzierungs-�und�Bewertungs-
methoden�–�geprüft.�Darüber�hinaus�haben�wir�den�Lagebericht�der�TGZ�Halle�TECHNOLO-
GIE-�UND�GRÜNDERZENTRUM�HALLE�GmbH�für�das�Geschäftsjahr�vom�1.�Januar�bis�zum�

31.�Dezember�2019�geprüft.�

Nach�unserer�Beurteilung�aufgrund�der�bei�der�Prüfung�gewonnenen�Erkenntnisse�

–� entspricht�der�beigefügte�Jahresabschluss�in�allen�wesentlichen�Belangen�den�deutschen,�

für�Kapitalgesellschaften�geltenden�handelsrechtlichen�Vorschriften�und�vermittelt�unter�
Beachtung�der�deutschen�Grundsätze�ordnungsmäßiger�Buchführung�ein�den�tatsächli-
chen�Verhältnissen�entsprechendes�Bild�der�Vermögens-�und�Finanzlage�der�Gesellschaft�

zum�31.�Dezember�2019�sowie�ihrer�Ertragslage�für�das�Geschäftsjahr�vom�1.�Januar�bis�
zum�31.�Dezember�2019�und�

–� vermittelt�der�beigefügte�Lagebericht�insgesamt�ein�zutreffendes�Bild�von�der�Lage�der�
Gesellschaft.�In�allen�wesentlichen�Belangen�steht�dieser�Lagebericht�in�Einklang�mit�dem�

Jahresabschluss,�entspricht�den�deutschen�gesetzlichen�Vorschriften�und�stellt�die�Chan-
cen�und�Risiken�der�zukünftigen�Entwicklung�zutreffend�dar.�

Gemäß�§�322�Abs.�3�Satz�1�HGB�erklären�wir,�dass�unsere�Prüfung�zu�keinen�Einwendungen�

gegen�die�Ordnungsmäßigkeit�des�Jahresabschlusses�und�des�Lageberichts�geführt�hat.�
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir�haben�unsere�Prüfung�des�Jahresabschlusses�und�des�Lageberichts�in�Übereinstimmung�
mit�§�317�HGB�unter�Beachtung�der�vom�Institut�der�Wirtschaftsprüfer�(IDW)�festgestellten�
deutschen�Grundsätze�ordnungsmäßiger�Abschlussprüfung�durchgeführt.�Unsere�Verantwor-

tung�nach�diesen�Vorschriften�und�Grundsätzen�ist�im�Abschnitt�„Verantwortung�des�Ab-
schlussprüfers�für�die�Prüfung�des�Jahresabschlusses�und�des�Lageberichts“�unseres�Bestä-
tigungsvermerks�weitergehend�beschrieben.�Wir�sind�von�dem�Unternehmen�unabhängig�in�

Übereinstimmung�mit�den�deutschen�handelsrechtlichen�und�berufsrechtlichen�Vorschriften�
und�haben�unsere�sonstigen�deutschen�Berufspflichten�in�Übereinstimmung�mit�diesen�
Anforderungen�erfüllt.�Wir�sind�der�Auffassung,�dass�die�von�uns�erlangten�Prüfungsnachwei-

se�ausreichend�und�geeignet�sind,�um�als�Grundlage�für�unsere�Prüfungsurteile�zum�Jahres-

abschluss�und�zum�Lagebericht�zu�dienen.�

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahres-

abschluss und den Lagebericht 

Die�gesetzlichen�Vertreter�sind�verantwortlich�für�die�Aufstellung�des�Jahresabschlusses,�der�
den�deutschen,�für�Kapitalgesellschaften�geltenden�handelsrechtlichen�Vorschriften�in�allen�
wesentlichen�Belangen�entspricht,�und�dafür,�dass�der�Jahresabschluss�unter�Beachtung�der�
deutschen�Grundsätze�ordnungsmäßiger�Buchführung�ein�den�tatsächlichen�Verhältnissen�

entsprechendes�Bild�der�Vermögens-,�Finanz-�und�Ertragslage�der�Gesellschaft�vermittelt.�
Ferner�sind�die�gesetzlichen�Vertreter�verantwortlich�für�die�internen�Kontrollen,�die�sie�in�
Übereinstimmung�mit�den�deutschen�Grundsätzen�ordnungsmäßiger�Buchführung�als�not-

wendig�bestimmt�haben,�um�die�Aufstellung�eines�Jahresabschlusses�zu�ermöglichen,�der�frei�

von�wesentlichen�–�beabsichtigten�oder�unbeabsichtigten�–�falschen�Darstellungen�ist.�

Bei�der�Aufstellung�des�Jahresabschlusses�sind�die�gesetzlichen�Vertreter�dafür�verantwort-
lich,�die�Fähigkeit�der�Gesellschaft�zur�Fortführung�der�Unternehmenstätigkeit�zu�beurteilen.�
Des�Weiteren�haben�sie�die�Verantwortung,�Sachverhalte�in�Zusammenhang�mit�der�Fortfüh-

rung�der�Unternehmenstätigkeit,�sofern�einschlägig,�anzugeben.�Darüber�hinaus�sind�sie�dafür�
verantwortlich,�auf�der�Grundlage�des�Rechnungslegungsgrundsatzes�der�Fortführung�der�
Unternehmenstätigkeit�zu�bilanzieren,�sofern�dem�nicht�tatsächliche�oder�rechtliche�Gegeben-

heiten�entgegenstehen.�

Außerdem�sind�die�gesetzlichen�Vertreter�verantwortlich�für�die�Aufstellung�des�Lageberichts,�

der�insgesamt�ein�zutreffendes�Bild�von�der�Lage�der�Gesellschaft�vermittelt�sowie�in�allen�
wesentlichen�Belangen�mit�dem�Jahresabschluss�in�Einklang�steht,�den�deutschen�gesetzli-
chen�Vorschriften�entspricht�und�die�Chancen�und�Risiken�der�zukünftigen�Entwicklung�zutref-

fend�darstellt.�Ferner�sind�die�gesetzlichen�Vertreter�verantwortlich�für�die�Vorkehrungen�und�
Maßnahmen�(Systeme),�die�sie�als�notwendig�erachtet�haben,�um�die�Aufstellung�eines�
Lageberichts�in�Übereinstimmung�mit�den�anzuwendenden�deutschen�gesetzlichen�Vorschrif-

ten�zu�ermöglichen�und�um�ausreichende�geeignete�Nachweise�für�die�Aussagen�im�Lagebe-

richt�erbringen�zu�können.�
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Der�Aufsichtsrat�ist�verantwortlich�für�die�Überwachung�des�Rechnungslegungsprozesses�der�

Gesellschaft�zur�Aufstellung�des�Jahresabschlusses�und�des�Lageberichts.�

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts 

Unsere�Zielsetzung�ist,�hinreichende�Sicherheit�darüber�zu�erlangen,�ob�der�Jahresabschluss�
als�Ganzes�frei�von�wesentlichen�–�beabsichtigten�oder�unbeabsichtigten�–�falschen�Darstel-
lungen�ist,�und�ob�der�Lagebericht�insgesamt�ein�zutreffendes�Bild�von�der�Lage�der�Gesell-

schaft�vermittelt�sowie�in�allen�wesentlichen�Belangen�mit�dem�Jahresabschluss�sowie�mit�
den�bei�der�Prüfung�gewonnenen�Erkenntnissen�in�Einklang�steht,�den�deutschen�gesetzli-
chen�Vorschriften�entspricht�und�die�Chancen�und�Risiken�der�zukünftigen�Entwicklung�zutref-

fend�darstellt,�sowie�einen�Bestätigungsvermerk�zu�erteilen,�der�unsere�Prüfungsurteile�zum�

Jahresabschluss�und�zum�Lagebericht�beinhaltet.�

Hinreichende�Sicherheit�ist�ein�hohes�Maß�an�Sicherheit,�aber�keine�Garantie�dafür,�dass�eine�
in�Übereinstimmung�mit�§�317�HGB�unter�Beachtung�der�vom�Institut�der�Wirtschaftsprüfer�
(IDW)�festgestellten�deutschen�Grundsätze�ordnungsmäßiger�Abschlussprüfung�durchgeführ-

te�Prüfung�eine�wesentliche�falsche�Darstellung�stets�aufdeckt.�Falsche�Darstellungen�können�
aus�Verstößen�oder�Unrichtigkeiten�resultieren�und�werden�als�wesentlich�angesehen,�wenn�
vernünftigerweise�erwartet�werden�könnte,�dass�sie�einzeln�oder�insgesamt�die�auf�der�

Grundlage�dieses�Jahresabschlusses�und�Lageberichts�getroffenen�wirtschaftlichen�Entschei-

dungen�von�Adressaten�beeinflussen.�

Während�der�Prüfung�üben�wir�pflichtgemäßes�Ermessen�aus�und�bewahren�eine�kritische�
Grundhaltung.�Darüber�hinaus�

–� identifizieren�und�beurteilen�wir�die�Risiken�wesentlicher�–�beabsichtigter�oder�unbeabsich-
tigter�–�falscher�Darstellungen�im�Jahresabschluss�und�im�Lagebericht,�planen�und�führen�

Prüfungshandlungen�als�Reaktion�auf�diese�Risiken�durch�sowie�erlangen�Prüfungsnach-
weise,�die�ausreichend�und�geeignet�sind,�um�als�Grundlage�für�unsere�Prüfungsurteile�zu�
dienen.�Das�Risiko,�dass�wesentliche�falsche�Darstellungen�nicht�aufgedeckt�werden,�ist�

bei�Verstößen�höher�als�bei�Unrichtigkeiten,�da�Verstöße�betrügerisches�Zusammenwir-
ken,�Fälschungen,�beabsichtigte�Unvollständigkeiten,�irreführende�Darstellungen�bzw.�das�
Außerkraftsetzen�interner�Kontrollen�beinhalten�können.�

–� gewinnen�wir�ein�Verständnis�von�dem�für�die�Prüfung�des�Jahresabschlusses�relevanten�

internen�Kontrollsystem�und�den�für�die�Prüfung�des�Lageberichts�relevanten�Vorkehrun-
gen�und�Maßnahmen,�um�Prüfungshandlungen�zu�planen,�die�unter�den�gegebenen�Um-
ständen�angemessen�sind,�jedoch�nicht�mit�dem�Ziel,�ein�Prüfungsurteil�zur�Wirksamkeit�

dieser�Systeme�der�Gesellschaft�abzugeben.�

–� beurteilen�wir�die�Angemessenheit�der�von�den�gesetzlichen�Vertretern�angewandten�
Rechnungslegungsmethoden�sowie�die�Vertretbarkeit�der�von�den�gesetzlichen�Vertretern�
dargestellten�geschätzten�Werte�und�damit�zusammenhängenden�Angaben.�
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–� ziehen�wir�Schlussfolgerungen�über�die�Angemessenheit�des�von�den�gesetzlichen�Vertre-
tern�angewandten�Rechnungslegungsgrundsatzes�der�Fortführung�der�Unternehmenstä-

tigkeit�sowie,�auf�der�Grundlage�der�erlangten�Prüfungsnachweise,�ob�eine�wesentliche�
Unsicherheit�im�Zusammenhang�mit�Ereignissen�oder�Gegebenheiten�besteht,�die�bedeut-
same�Zweifel�an�der�Fähigkeit�der�Gesellschaft�zur�Fortführung�der�Unternehmenstätigkeit�

aufwerfen�können.�Falls�wir�zu�dem�Schluss�kommen,�dass�eine�wesentliche�Unsicherheit�
besteht,�sind�wir�verpflichtet,�im�Bestätigungsvermerk�auf�die�dazugehörigen�Angaben�im�
Jahresabschluss�und�im�Lagebericht�aufmerksam�zu�machen�oder,�falls�diese�Angaben�un-

angemessen�sind,�unser�jeweiliges�Prüfungsurteil�zu�modifizieren.�Wir�ziehen�unsere�
Schlussfolgerungen�auf�der�Grundlage�der�bis�zum�Datum�unseres�Bestätigungsvermerks�
erlangten�Prüfungsnachweise.�Zukünftige�Ereignisse�oder�Gegebenheiten�können�jedoch�

dazu�führen,�dass�die�Gesellschaft�ihre�Unternehmenstätigkeit�nicht�mehr�fortführen�kann.�

–� beurteilen�wir�die�Gesamtdarstellung,�den�Aufbau�und�den�Inhalt�des�Jahresabschlusses�
einschließlich�der�Angaben�sowie�ob�der�Jahresabschluss�die�zugrunde�liegenden�Ge-
schäftsvorfälle�und�Ereignisse�so�darstellt,�dass�der�Jahresabschluss�unter�Beachtung�der�

deutschen�Grundsätze�ordnungsmäßiger�Buchführung�ein�den�tatsächlichen�Verhältnissen�
entsprechendes�Bild�der�Vermögens-,�Finanz-�und�Ertragslage�der�Gesellschaft�vermittelt.�

–� beurteilen�wir�den�Einklang�des�Lageberichts�mit�dem�Jahresabschluss,�seine�Gesetzes-
entsprechung�und�das�von�ihm�vermittelte�Bild�von�der�Lage�des�Unternehmens.�

–� führen�wir�Prüfungshandlungen�zu�den�von�den�gesetzlichen�Vertretern�dargestellten�

zukunftsorientierten�Angaben�im�Lagebericht�durch.�Auf�Basis�ausreichender�geeigneter�
Prüfungsnachweise�vollziehen�wir�dabei�insbesondere�die�den�zukunftsorientierten�Anga-
ben�von�den�gesetzlichen�Vertretern�zugrunde�gelegten�bedeutsamen�Annahmen�nach�und�

beurteilen�die�sachgerechte�Ableitung�der�zukunftsorientierten�Angaben�aus�diesen�An-
nahmen.�Ein�eigenständiges�Prüfungsurteil�zu�den�zukunftsorientierten�Angaben�sowie�zu�
den�zugrunde�liegenden�Annahmen�geben�wir�nicht�ab.�Es�besteht�ein�erhebliches�unver-

meidbares�Risiko,�dass�künftige�Ereignisse�wesentlich�von�den�zukunftsorientierten�Anga-
ben�abweichen.�
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Wir�erörtern�mit�den�für�die�Überwachung�Verantwortlichen�unter�anderem�den�geplanten�

Umfang�und�die�Zeitplanung�der�Prüfung�sowie�bedeutsame�Prüfungsfeststellungen,�ein-

schließlich�etwaiger�Mängel�im�internen�Kontrollsystem,�die�wir�während�unserer�Prüfung�

feststellen.�

�

Leipzig,�den�27.�Mai�2020�

KPMG�AG�

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft�

�

gez.�Dr.�Schneider�
Wirtschaftsprüfer�

gez.�Sachs�
Wirtschaftsprüfer�

�
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3� Grundsätzliche Feststellungen 

3.1� Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen 

Vertreter 

Folgende�Kernaussagen�des�Lageberichts�sind�aus�unserer�Sicht�hervorzuheben:�

–� Für�die�TGZ�Halle�hatte�auch�in�2019�die�Sicherung�des�Mieterbestandes�und�deren�Be-

treuung�hinsichtlich�betriebs-�und�finanzwirtschaftlicher�Problemstellungen�weiterhin�
oberste�Priorität.�

–� Trotz�der�dargestellten�unvermeidlichen�Zuwächse�bei�den�Ausgaben�für�Investitionen,�
Instandhaltung�und�Reparaturen�konnte�der�langjährig�stabile�Mietzins�auch�im�Jahr�2019�

beibehalten�werden.�Deutlich�wird�jedoch,�dass�durch�den�Alterungsprozess�der�Be-
standsimmobilien�und�insbesondere�der�hochtechnischen�Anlagen�bedingte�exponentielle�
Kostensteigerungen�zukünftig�eine�große�Herausforderung�für�den�Geschäftsbetrieb�dar-

stellen,�welche�durch�auf�erweiterten�und�verbesserten�Dienstleistungen�basierenden�Er-
lösen�ausgeglichen�werden�müssen.�

–� Insgesamt�waren�die�Gebäude�des�TGZ�Halle�im�Berichtsjahr�im�Durchschnitt�mit�ca.�
99,19�%�ausgelastet.�

–� Die�Betriebsleistung�der�Gesellschaft�hat�sich�gegenüber�2018�um�1�%�(TEUR�45)�vermin-

dert�und�liegt�somit�bei�TEUR�4.433.�Der�Jahresfehlbetrag�beträgt�TEUR�268�und�liegt�da-
mit�um�TEUR�290�unter�dem�Vorjahr�bzw.�TEUR�28�über�dem�Planwert,�der�von�einem�
Jahresfehlbetrag�i.�H.�v.�TEUR�296�ausging.�

–� Der�Anteil�des�langfristig�gebundenen�Vermögens�am�Gesamtvermögen�hat�sich�gegen-

über�dem�Vorjahr�von�80,7�%�auf�77,8�%�vermindert.�Bei�den�mit�den�Abgängen�saldierten�
Investitionen�der�Gesellschaft�in�Höhe�von�TEUR�31�und�Abschreibungen�in�Höhe�von�
TEUR�1.740�hat�sich�das�Sachanlagevermögen�mit�immateriellen�Vermögensgegenständen�

zusammen�auf�einen�Betrag�von�TEUR�19.281�(TEUR�-1.709)�vermindert.�Das�Finanzanla-
gevermögen�blieb�mit�TEUR�1.000�unverändert.�

–� Durch�die�Geschäftsführung�werden�die�Entwicklungen�der�nächsten�Jahre�der�Mittelfrist-
planung�2020�bis�2024�insgesamt�als�verhalten�eingeschätzt.�

–� Die�TGZ�plant�zudem�die�Errichtung�weiterer�eigener�Gebäude.�Im�Geschäftsjahr�2020�

sollen�die�dafür�notwendigen�Beschlüsse�gefasst�werden�sowie�erste�Planungsleistungen.�
Die�Umsetzung�von�Neubauprojekten�ist�für�die�Jahre�2021�bis�2025�vorgesehen.�

–� Chancen�im�Wettbewerbsumfeld�ergeben�sich�insbesondere�aus�der�strategischen�Positi-
onierung�des�TGZ�Halle�als�Standort�für�Technologieunternehmen�und�Gründungsprojekte�

in�verschiedenen�Technologiebereichen.�

–� Risiken�liegen�in�den�alternden�Gebäuden�einschließlich�Nebenanlagen�sowie�Leerstandri-
siken�resultierend�aus�schärferen�Rahmenbedingungen�für�technologieorientierte�Unter-
nehmen.�
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Wir�stellen�aufgrund�der�bei�der�Prüfung�gewonnenen�Erkenntnisse�fest,�dass�der�Lagebericht�
insgesamt�ein�zutreffendes�Bild�von�der�Lage�der�Gesellschaft�vermittelt.�In�allen�wesentli-

chen�Belangen�steht�der�Lagebericht�in�Einklang�mit�dem�Jahresabschluss,�entspricht�den�
deutschen�gesetzlichen�Vorschriften�und�stellt�die�Chancen�und�Risiken�der�zukünftigen�

Entwicklung�zutreffend�dar.�

Zu�den�gesellschaftsrechtlichen�Grundlagen�der�Gesellschaft�verweisen�wir�auf�die�Anlage�3.�

3.2� Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen 

Durch�die�Geschäftsführung�werden�die�Entwicklungen�der�nächsten�Jahre�insgesamt�als�
verhalten�positiv�eingeschätzt.�Sie�geht�davon�aus,�dass�alle�von�den�Gesellschaftern�und�der�
öffentlichen�Hand�adressierten�Aufgaben�vollumfänglich�unter�Wahrung�der�finanziellen�Stabi-

lität�erfüllt�werden�können.�

Sollten�sich�die�im�Lagebericht�von�der�Geschäftsführung�aufgeführten�wesentlichen�Risiken,�

wie��

–� allgemein�verschärfende�Rahmenbedingungen�für�technologieorientierte�Unternehmen�
(Anzahl�aktueller�und�potenzieller�Mieter),�

–� Auswirkungen�der�Energiewende�(erhöhte�Energiekosten),��

–� eine�zunehmend�schwierigere�Akquisition�von�Eigen-�und�Fremdkapital�durch�die�Mieter�
(insbesondere�in�der�Frühphase)��

kumuliert�realisieren,�kann�dies�die�wirtschaftliche�Entwicklung�der�Gesellschaft�beeinträch-

tigen.�
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4� Durchführung der Prüfung 

4.1� Gegenstand der Prüfung 

Wir�haben�den�Jahresabschluss�–�bestehend�aus�Bilanz,�Gewinn-�und�Verlustrechnung�und�
Anhang�–�unter�Einbeziehung�der�Buchführung�und�den�Lagebericht�der�TGZ�Halle�TECHNO-
LOGIE-�UND�GRÜNDERZENTRUM�HALLE�GmbH�für�das�zum�31.�Dezember�2019�endende�

Geschäftsjahr�geprüft.��

Unsere�Aufgabe�ist�es,�auf�der�Grundlage�unserer�Prüfung�ein�Urteil�über�den�Jahresabschluss�

und�den�Lagebericht�abzugeben.�

Die�Prüfung�der�Einhaltung�anderer�gesetzlicher�Vorschriften�gehört�nur�insoweit�zu�den�
Aufgaben�der�Abschlussprüfung,�als�sich�aus�diesen�anderen�Vorschriften�üblicherweise�

Rückwirkungen�auf�den�Jahresabschluss�oder�den�Lagebericht�ergeben.�

Gemäß�§�317�Abs.�4a�HGB�hat�sich�eine�Abschlussprüfung�nicht�darauf�zu�erstrecken,�ob�der�

Fortbestand�der�Gesellschaft�oder�die�Wirksamkeit�und�Wirtschaftlichkeit�der�Geschäftsfüh-

rung�zugesichert�werden�kann.�

Die�Prüfung�erstreckte�sich�ferner�gemäß�§�53�Abs.�1�Nr.�1�und�2�HGrG�auf�die�Ordnungsmä-

ßigkeit�der�Geschäftsführung�und�der�wirtschaftlichen�Verhältnisse.�
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4.2� Art und Umfang der Prüfungsdurchführung 

Die�Grundzüge�unseres�prüferischen�Vorgehens�haben�wir�bereits�im�Abschnitt�Wiedergabe�
des�Bestätigungsvermerks�(vgl.�Abschnitt�2�in�diesem�Bericht)�dargestellt.�Zusätzlich�geben�
wir�folgende�Informationen�zu�unserem�Prüfungsansatz�und�unserer�Prüfungsdurchführung:�

Phase I: Entwicklung einer an den Geschäftsrisiken ausgerichteten Prüfungsstrategie 

Erlangung�von�Geschäftsverständnis�und�Kenntnis�der�Rechnungslegungssysteme�sowie�des�
internen�Kontrollsystems�

Festlegung�von�Prüfungsschwerpunkten�auf�Basis�unserer�Risikoeinschätzung:�

–� Prozess�der�Jahresabschlusserstellung�

–� Bestehen�und�Genauigkeit�der�Zugänge�zum�Sach-�und�Finanzanlagevermögen�

–� Vollständigkeit�und�Genauigkeit�der�Verbindlichkeiten�aus�Lieferungen�und�Leistungen�

–� Bestehen�und�Genauigkeit�der�Mieterlöse�(Umsatzrealisierung)�

Festlegung�der�Prüfungsstrategie�und�des�zeitlichen�Ablaufs�der�Prüfung�

Auswahl�des�Prüfungsteams�und�Planung�des�Einsatzes�von�Spezialisten�

�

Phase II: Einzelfallprüfungen und analytische Prüfungen von Abschlussposten 

Durchführung�analytischer�Prüfungen�von�Abschlussposten�

Einzelfallprüfungen�in�Stichproben�und�Beurteilung�von�Einzelsachverhalten�unter�Berücksich-
tigung�der�ausgeübten�Bilanzierungswahlrechte�und�Ermessensspielräume,�u.�a.�

–� Einholen�von�Rechtsanwaltsbestätigungen�und�Bestätigungen�der�Kreditinstitute�

–� Einholen�von�Steuerberaterbestätigungen�

Prüfung�der�Angaben�im�Anhang�und�Beurteilung�des�Lageberichts�

� �

Phase III: Gesamtbeurteilung der Prüfungsergebnisse und Berichterstattung 

Bildung�des�Prüfungsurteils�auf�Basis�der�Gesamtbeurteilung�der�Prüfungsergebnisse�

Berichterstattung�in�Prüfungsbericht�und�Bestätigungsvermerk�

Detaillierte�mündliche�Erläuterungen�der�Prüfungsergebnisse�gegenüber�dem�Management�
und�Aufsichtsgremium��

� �

Der�Prüfung�gemäß�§�53�HGrG�liegt�der�IDW�Prüfungsstandard�„Berichterstattung�über�die�
Erweiterung�der�Abschlussprüfung�nach�§�53�HGrG�(IDW�PS�720)“�zugrunde.�Wir�verweisen�

auf�unsere�Berichterstattung�in�Abschnitt�8.�
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Wir�haben�die�Prüfung�(mit�Unterbrechungen)�in�den�Monaten�April�bis�Mai�bis�zum�27.�Mai�

2020�durchgeführt.��

Alle�von�uns�erbetenen�Aufklärungen�und�Nachweise�sind�erteilt�worden.�Die�gesetzlichen�
Vertreter�haben�uns�die�Vollständigkeit�der�Buchführung,�des�Jahresabschlusses�und�des�

Lageberichts�schriftlich�bestätigt.�



�

�

�� TGZ�Halle�|�Prüfungsbericht�31.12.2019�|�11.014892-16020907�|�12�

�

5� Feststellungen zur Rechnungslegung 

5.1� Buchführung und zugehörige Unterlagen 

Die�Bücher�der�Gesellschaft�sind�ordnungsmäßig�geführt.�Die�Belegfunktion�ist�erfüllt.�Die�
Buchführung�und�die�zugehörigen�Unterlagen�entsprechen�nach�unseren�Feststellungen�den�

gesetzlichen�Vorschriften.�

Im�Rahmen�unserer�Prüfung�haben�wir�festgestellt,�dass�die�von�der�Gesellschaft�getroffenen�
organisatorischen�und�technischen�Maßnahmen�geeignet�sind,�die�Sicherheit�der�verarbeite-

ten�rechnungslegungsrelevanten�Daten�zu�gewährleisten.�

5.2� Jahresabschluss 

Der�uns�zur�Prüfung�vorgelegte�Jahresabschluss�zum�31.�Dezember�2019�ist�ordnungsmäßig�
aus�den�Büchern�und�den�zugehörigen�Unterlagen�der�Gesellschaft�entwickelt�worden.�Die�

Eröffnungsbilanzwerte�wurden�ordnungsgemäß�aus�dem�Vorjahresabschluss�übernommen.�
Die�deutschen�gesetzlichen�Vorschriften�zu�Ansatz,�Ausweis�und�Bewertung�sind�in�allen�

wesentlichen�Belangen�beachtet�worden.�

Die�Bilanz�und�die�Gewinn-�und�Verlustrechnung�sind�in�allen�wesentlichen�Belangen�nach�den�
deutschen�handelsrechtlichen�Vorschriften�über�die�Rechnungslegung�von�Kapitalgesellschaf-

ten�einschließlich�der�Grundsätze�ordnungsmäßiger�Buchführung�aufgestellt.�Der�Anhang�

enthält�alle�vorgeschriebenen�Angaben.��

Die�Inanspruchnahme�der�Schutzklausel�des�§�286�Abs.�4�HGB�ist�zu�Recht�erfolgt.�

5.3� Lagebericht 

Der�Lagebericht�der�gesetzlichen�Vertreter�entspricht�in�allen�wesentlichen�Belangen�den�

deutschen�gesetzlichen�Vorschriften.�
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6� Feststellung zur Gesamtaussage des 

Jahresabschlusses  

Die�angewendeten�Bewertungsmethoden�für�die�Posten�des�Jahresabschlusses�entsprechen�
in�allen�wesentlichen�Belangen�den�deutschen,�für�Kapitalgesellschaften�geltenden�handels-

rechtlichen�Vorschriften. Sie�sind�im�Anhang�der�Gesellschaft�(vgl.�Anlage�1.3�Abschnitt�C.)�

beschrieben.��

In�Gesamtwürdigung�der�im�Anhang�beschriebenen�Bewertungsgrundlagen�sind�wir�der�
Überzeugung,�dass�der�Jahresabschluss�unter�Beachtung�der�deutschen�Grundsätze�ord-
nungsmäßiger�Buchführung�ein�den�tatsächlichen�Verhältnissen�entsprechendes�Bild�der�

Vermögens-,�Finanz-�und�Ertragslage�der�Gesellschaft�vermittelt.��
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7� Analyse der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Gesellschaft 

7.1� Ertragslage 

Zur�Darstellung�der�Ertragslage�verwenden�wir�in�der�nachfolgenden�Übersicht�eine�unter�
betriebswirtschaftlichen�Gesichtspunkten�abgeleitete�Ergebnisrechnung:�

 2019 2018 

Ergebnis-
verände-

rung 

 TEUR % TEUR % TEUR 

Umsatzerlöse� 4.374� 98,7� 4.564� 101,9� -190�

� Mieteinnahmen/Nebenkosten� 3.559� 80,4� 3.650� 81,5� -91�

� Einnahmen�Projektleistungen� 671� 15,1� 650� 14,5� 21�

� Sonstige�Dienstleistungen� 144� 3,2� 264� 5,9� -120�

Bestandsveränderung� 41� 0,9� -143� -3,2� 184�

Andere�laufende�betriebliche�Erträge� 18� 0,4� 57� 1,3� -39�

Betriebsleistung 4.433 100,0 4.478 100,0 -45 

Materialaufwand� 2.117� 47,8� 2.181� 48,7� -64�

Personalaufwand� 616� 13,9� 607� 13,6� 9�

Sonstige�Betriebsaufwendungen� 1.461� 33,0� 1.102� 24,6� 359�

Aufwendungen für die Betriebsleistung 4.194 94,6 3.890 86,9 304 

Betriebsergebnis (EBITDA) 239 5,4 588 13,1 -349 

Abschreibungen�und�Auflösung�von�Sonderposten� -515� -11,6� -564� -12,6� 49�

Ordentliches Unternehmensergebnis (EBIT) -276 -6,2 24 0,5 -300 

Zinsergebnis� 3� 0,1� 3� 0,1� 0�

Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) -273 -6,2 27 0,6 -300 

Ertragsteuern� 5� 0,1� -5� -0,2� 10�

Jahresfehlbetrag -268 -6,0 22 0,5 -290 

� � � � � �

Die�Betriebsleistung�der�Gesellschaft�hat�sich�gegenüber�2018�um�1,0�%�(TEUR�45)�vermin-
dert�und�liegt�somit�bei�TEUR�4.433.�Dabei�haben�sich�die�Mieten�und�Mietnebenkosten�um�
TEUR�91�sowie�die�sonstigen�betrieblichen�Erträge�um�TEUR�39�vermindert.�Die�Einnahmen�

aus�Projektleistungen�erhöhten�sich�um�TEUR�21�während�die�Einnahmen�aus�sonstigen�
Dienstleistungen�um�TEUR�120�zurückgingen.�Die�Bestandsveränderungen�aus�nicht�abge-

rechneten�Mietnebenkosten�haben�sich�um�TEUR�184�erhöht.�
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Gegenüber�den�im�Wirtschaftsplan�für�2019�geplanten�Einnahmen�aus�Vermietung�und�Ne-
benkosten�i.�H.�v.�TEUR�3.630�ergaben�sich�einschließlich�Bestandsveränderungen�hieraus�

tatsächliche�Einnahmen�i.�H.�v.�TEUR�3.744.�Die�Einnahmen�lagen�damit�um�TEUR�114�über�
dem�Planansatz,�was�im�Wesentlichen�durch�die�Verringerung�der�Leerstandszeiten�nach�
Umzügen�begründet�ist.�Die�Erlöse�aus�Projektleistungen�und�die�sonstigen�Erträge�lagen�um�

TEUR�125�über�dem�Planansatz.�Hierin�sind�wiederum�weiterberechnete�Instandhaltungsauf-
wendungen�an�Mieter�i.�H.�v.�TEUR�89�enthalten,�die�so�nicht�planbar�waren.�Insgesamt�

betragen�die�Einnahmen�somit�TEUR�239�mehr�als�geplant.�

Die�betrieblichen�Aufwendungen�erhöhten�sich�im�Berichtsjahr�um�einen�Betrag�von�
TEUR�304�(7,8�%)�auf�TEUR�4.194.�Erhöhungen�gab�es�bei�den�Personalkosten�(TEUR�9),�den�

Reparaturen�und�Instandhaltungen�(TEUR�349),�den�externen�Projektkosten�(TEUR�25)�und�
den�sonstigen�Kosten�(TEUR�47).�Eine�Verminderung�gab�es�dagegen�bei�den�umlagefähigen�
Raumkosten�und�den�Fremdleistungen�(TEUR�64),�den�eigenen�Raumkosten�(TEUR�39)�und�

den�Werbe-�und�Reisekosten�(TEUR�23).�

Im�Vergleich�zum�Planansatz�lagen�die�betrieblichen�Aufwendungen�mit�insgesamt�

TEUR�4.194�um�TEUR�187�über�dem�Planansatz�i.�H.�v.�TEUR�4.007.�Dies�liegt�im�Wesentli-
chen�an�den�Reparatur-�und�Instandhaltungsaufwendungen�(TEUR�186),�den�sonstigen�Kosten�
(TEUR�157)�und�den�Kosten�der�Warenabgabe�(TEUR�20).�Die�Personalkosten�(TEUR�46),�die�

eigenen�Raumkosten�(TEUR�19)�und�die�Kfz-Kosten�(TEUR�27)�blieben�dagegen�nennenswert�
unter�dem�Planansatz.�Die�übrigen�Kosten�lagen�jeweils�nur�geringfügig�über�oder�unter�dem�
Planansatz.�Die�deutliche�Überschreitung�bei�den�Reparatur-�und�Instandhaltungsaufwendun-

gen�ist�durch�die�weiterhin�umfangreichen�erforderlichen�Sanierungsarbeiten�in�den�Gebäuden�
zu�begründen.�Im�Berichtsjahr�ist�hier�insbesondere�die�Sanierung�des�Foyers�im�TGZ�I�zu�
nennen.�Die�Überschreitung�bei�den�sonstigen�Kosten�ist�überwiegend�durch�Projektkosten�

verursacht,�die�wiederum�zu�höheren�Erträgen�aus�Projekten�geführt�haben.�

Das�EBITDA�hat�sich�im�Vergleich�zu�2018�um�TEUR�349�auf�TEUR�239�verschlechtert.�Ge-

genüber�dem�Planwert�von�TEUR�187�ergab�sich�hierbei�eine�positive�Abweichung�in�Höhe�

von�TEUR�52.�

Bei�den�Abschreibungen�auf�Sachanlagen�handelt�es�sich�um�planmäßige�Abschreibungen�in�
Höhe�von�TEUR�1.740�(i.�Vj.�TEUR�1.817).�Die�von�den�Abschreibungen�auf�Sachanlagen�offen�
zu�saldierenden�Erträge�aus�der�Auflösung�der�Sonderposten�für�Investitionszuschüsse�ver-

minderten�sich�gegenüber�dem�Vorjahr�aufgrund�der�im�Verhältnis�zur�Abschreibung�analogen�
Auflösung�um�TEUR�28�auf�TEUR�1.225.�Der�saldierte�Abschreibungsaufwand�beträgt�damit�

TEUR�515�und�liegt�damit�um�TEUR�26�über�dem�Planansatz.�

Das�EBIT�beträgt�mit�TEUR�-276�im�Berichtsjahr�TEUR�300�weniger�als�im�Vorjahr,�gegenüber�

dem�Planwert�gab�es�eine�positive�Abweichung�von�TEUR�26.�

Das�Finanzergebnis�hat�gegenüber�dem�Vorjahr�unverändert�und�beträgt�TEUR�3.�Der�Plan-
wert�mit�TEUR�6�konnte�somit�nicht�erreicht�werden,�was�den�weiterhin�sehr�niedrigen�Anla-

gezinsen�zuzuschreiben�ist.�
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Das�EBT�liegt�mit�TEUR�-273�um�TEUR�300�unter�dem�Vorjahreswert�und�um�TEUR�23�über�

dem�Planwert.�

Die�Steuern�vom�Einkommen�und�Ertrag�haben�sich�um�TEUR�10�auf�TEUR�-5�vermindert,�

was�durch�einen�steuerlichen�Verlustrücktrag�begründet�ist.�

Der�Jahresfehlbetrag�beträgt�TEUR�268�und�liegt�damit�um�TEUR�290�unter�dem�Vorjahres-
überschuss�(TEUR�22)�bzw.�TEUR�28�über�dem�Planwert,�der�von�einem�Jahresfehlbetrag�

i.�H.�v.�TEUR�296�ausging.�

7.2� Vermögenslage 

In�der�folgenden�Bilanzübersicht�sind�die�einzelnen�Posten�nach�wirtschaftlichen�und�finanziel-
len�Gesichtspunkten�zusammengefasst:�

 31.12.2019 31.12.2018 Veränderung 

 TEUR % TEUR % TEUR 

Immaterielle�Vermögensgegenstände� 15� 0,1� 13� 0,0� 2�

Sachanlagen� 19.266� 73,9� 20.976� 77,0� -1.710�

Finanzanlagen� 1.000� 3,8� 1.000� 3,7� 0�

Anlagevermögen 20.281 77,8 21.990 80,7 -1.709 

Liefer-�und�Leistungsforderungen� 43� 0,2� 158� 0,5� -115�

Sonstige�Vermögensgegenstände�und�Rech-
nungsabgrenzungsposten� 517� 2,0� 343� 1,3� 174�

Flüssige�Mittel� 5.214� 20,0� 4.755� 17,5� 459�

Umlaufvermögen 5.774 22,2 5.256 19,3 518 

Gesamtvermögen 26.055 100,0 27.246 100,0 -1.191 

� � � � � �

Eigenkapital 14.327 55,0 14.596 53,6 -269 

Sonderposten 10.667 40,9 11.892 43,6 -1.225 

Rückstellungen� 621� 2,4� 330� 1,2� 291�

Erhaltene�Anzahlungen� 238� 1,0� 286� 1,1� -48�

Liefer-�und�Leistungsverbindlichkeiten� 111� 0,4� 83� 0,3� 28�

Übrige�Verbindlichkeiten�und�Rechnungs-
abgrenzungsposten� 91� 0,3� 59� 0,2� 32�

Fremdkapital insgesamt 1.061 4,1 758 2,8 303 

Gesamtkapital 26.055 100,0 27.246 100,0 -1.191 

� � � � � �

Das�Gesamtvermögen�hat�sich�gegenüber�dem�Vorjahr�um�TEUR�1.191�(-4,4�%)�auf�
TEUR�26.055�vermindert.�Diese�Verminderung�resultiert�maßgeblich�aus�der�Verminderung�
der�Sachanlagen�(TEUR�1.710)�und�der�Forderungen�(TEUR�115).�Das�immaterielle�Anlage-
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vermögen�(TEUR�2),�die�sonstigen�Vermögensgegenstände�(TEUR�174)�und�die�flüssigen�

Mittel�(TEUR�459)�haben�sich�dagegen�erhöht.�

Der�Anteil�des�langfristig�gebundenen�Vermögens�am�Gesamtvermögen�hat�sich�gegenüber�

dem�Vorjahr�von�80,7�%�auf�77,8�%�vermindert.��

Bei�den�mit�den�Abgängen�saldierten�Investitionen�und�Einlagen�der�Gesellschaft�in�Höhe�von�
TEUR�31�und�Abschreibungen�in�Höhe�von�TEUR�1.740�hat�sich�das�Sachanlagevermögen�mit�

immateriellen�Vermögensgegenständen�zusammen�auf�einen�Betrag�von�TEUR�19.281�

(TEUR�-1.709)�vermindert.�Das�Finanzanlagevermögen�blieb�mit�TEUR�1.000�unverändert.�

Das�mittel-�und�kurzfristig�gebundene�Vermögen�hat�sich�im�Vorjahresvergleich�in�absoluter�
Höhe�um�TEUR�518�erhöht,�der�verhältnismäßige�Anteil�am�Gesamtvermögen�erhöhte�sich�

dadurch�auf�22,2�%�gegenüber�19,3�%�im�Vorjahr.��

Die�Abnahme�der�Forderungen�aus�Lieferungen�und�Leistungen�i.�H.�v.�TEUR�115�resultiert�
sowohl�aus�den�gesunkenen�Forderungen�aus�Mieten�und�Dienstleistungen�(TEUR�63)�sowie�

den�geringeren�Forderungen�aus�Mietnebenkosten�(TEUR�52).�

Die�Erhöhung�der�sonstigen�Vermögensgegenstände�um�TEUR�174�ist�auf�die�Erhöhung�der�

Forderungen�aus�der�Mieterdirektabrechnung�(TEUR�138)�und�der�angeforderten�Projektmittel�
(TEUR�133)�zurückzuführen.�Verminderungen�gab�es�wiederum�bei�Steuererstattungen�

(TEUR�15)�und�bei�den�debitorischen�Kreditoren�(TEUR�82).�

Die�Erhöhung�der�Guthaben�bei�Kreditinstituten�und�Wertpapiere�von�TEUR�4.755�auf�
TEUR�5.214�resultiert�aus�dem�Mittelzufluss�aus�dem�laufenden�Geschäftsbetrieb.�Für�getä-

tigte�Investitionen�flossen�TEUR�31�ab.�



�

�

�� TGZ�Halle�|�Prüfungsbericht�31.12.2019�|�11.014892-16020907�|�18�

�

7.3� Finanzlage 

Über�die�Liquiditätssituation�und�die�finanzielle�Entwicklung�gibt�folgende�Kapitalflussrechnung�
Aufschluss:�

 2019 2018 

 EUR EUR 

Periodenergebnis�� -268.796� 22.456�

Abschreibungen�auf�Gegenstände�des�Anlagevermögens� 514.636� 563.730�

Zunahme�der�Rückstellungen� 291.300� 2.650�

Zunahme/Abnahme�der�Vorräte,�der�Forderungen�aus�Lieferungen�und�Leistungen�
sowie�anderer�Aktiva,�die�nicht�der�Investitions-�oder�Finanzierungstätigkeit�zuzuord-
nen�sind� -51.950� 221.066�

Zunahme/Abnahme�der�Verbindlichkeiten�aus�Lieferungen�und�Leistungen�sowie�
anderer�Passiva,�die�nicht�der�Investitions-�oder�Finanzierungstätigkeit�zuzuordnen�
sind� 12.700� -318.850�

Zinsaufwendungen/Zinserträge�(ohne�Zinseffekt�aus�Abzinsung�Rückstellungen)� -3.110� -3.110�

Ertragsteueraufwand/-ertrag� -4.526� 4.525�

Ertragsteuerzahlungen� -2.822� -7.621�

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 487.431 484.846 

Auszahlungen�für�Investitionen�in�das�immaterielle�Anlagevermögen� -6.475� -11.580�

Auszahlungen�für�Investitionen�in�das�Sachanlagevermögen� -24.936� -116.849�

Einzahlungen�aus�Abgängen�von�Gegenständen�des�Finanzanlagevermögens� 0� 0�

Auszahlungen�für�Investitionen�in�das�Finanzanlagevermögen� 0� 0�

Erhaltene�Zinsen� 3.110� 3.110�

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -28.301 -125.319 

Gezahlte�Zinsen� 0� 0�

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 

Zahlungswirksame�Veränderung�des�Finanzmittelfonds� 459.130� 359.527�

Finanzmittelfonds�am�Anfang�der�Periode� 4.755.276� 4.395.749�

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 5.214.406 4.755.276 

� � �

�
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8� Feststellungen aus Erweiterungen des 

Prüfungsauftrags 

Die�im�Gesetz�und�in�dem�einschlägigen�IDW�Prüfungsstandard�720�geforderten�Angaben�zur�
Prüfung�der�Ordnungsmäßigkeit�der�Geschäftsführung�und�der�wirtschaftlichen�Verhältnisse�

haben�wir�in�Anlage�2�zusammengestellt.�

Nach�unserer�Beurteilung�wurden�die�Geschäfte�mit�der�erforderlichen�Sorgfalt�und�in�Über-

einstimmung�mit�den�einschlägigen�handelsrechtlichen�Vorschriften,�den�Bestimmungen�des�

Gesellschaftsvertrags�und�der�Geschäftsordnung�für�die�gesetzlichen�Vertreter�geführt.�

Unsere�Prüfung�hat�keine�Anhaltspunkte�ergeben,�die�nach�unserer�Auffassung�Zweifel�an�der�

Ordnungsmäßigkeit�der�Geschäftsführung�begründen�könnten.�

Ferner�hat�die�Prüfung�der�wirtschaftlichen�Verhältnisse�nach�unserer�Beurteilung�keinen�

Anlass�zu�Beanstandungen�ergeben.�

�
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9� Schlussbemerkungen 

Dieser�Prüfungsbericht�wurde�nach�den�Grundsätzen�des�IDW�Prüfungsstandards�450�n.�F.�

erstellt.�

Wir�bestätigen�gemäß�§�321�Abs.�4a�HGB,�dass�wir�bei�unserer�Abschlussprüfung�die�an-

wendbaren�Vorschriften�zur�Unabhängigkeit�beachtet�haben.�

Der�Bestätigungsvermerk�ist�in�Abschnitt�2�wiedergegeben.�

� �

Leipzig,�den�27.�Mai�2020� � �

KPMG�AG�
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft��

�

� �
Dr.�Schneider�
Wirtschaftsprüfer�

Sachs�
Wirtschaftsprüfer�

�

�
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Anlagen 
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Anlage 1 

Jahresabschluss 

zum 31. Dezember 2019 

und Lagebericht 

1.1� Bilanz 

1.2� Gewinn- und Verlustrechnung 

1.3� Anhang 

1.4� Lagebericht 
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Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 Haus-

haltsgrundsätzegesetz 

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und 

Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der 

Organbezüge 

a)� Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für 

die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus 

schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- 

sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Rege-

lungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns? 

Die�Geschäftsordnung�für�die�Geschäftsführung�der�TGZ�Halle�TECHNOLOGIE-�UND�
GRÜNDZENTRUM�HALLE�GmbH�wurde�am�22.�Juni�2015�von�der�Gesellschafterversamm-

lung�beschlossen�und�ist�für�die�Geschäftsführung�bindend.��

Neben�der�oben�angeführten�Geschäftsordnung�und�den�Organisationsrichtlinien�gemäß�

Qualitätsmanagement-Handbuch�sind�die�Grundsätze�guter�Unternehmens-�und�Beteiligungs-
führung�der�Stadt�Halle�(Saale)�einzuhalten,�wie�sie�im�Public�Corporate�Governance�Kodex�der�

Stadt�Halle�(Saale)�niedergelegt�sind.�

Die�Abgabe�einer�Entsprechungserklärung�oder�des�Berichtes�zum�Kodex�ist�jedoch�erst�nach�
abschließender�Übernahme�des�Kodex�erforderlich.�Der�Prozess�der�Umsetzung�des�Kodex�

endet�erst�mit�dem�Gesellschafterbeschluss�über�die�Änderung�des�Gesellschaftsvertrages.�

Es�haben�sich�keine�Anhaltspunkte�ergeben,�die�darauf�schließen�lassen,�dass�die�Geschäfts-

ordnung�nicht�den�Bedürfnissen�der�Gesellschaft�entspricht�bzw.�weitere�Weisungen�erforder-

lich�sind.�

b)� Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und 

wurden Niederschriften hierüber erstellt? 

Es�fand�eine�Gesellschafterversammlung�und�drei�Aufsichtsratssitzungen�statt;�Niederschrif-

ten�wurden�erstellt.�
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c)� In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 

AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig? 

Nach�den�uns�erteilten�Auskünften�der�Gesellschaft�sind�die�Mitglieder�der�Geschäftsleitung�

in�keinem�Aufsichtsrat�und�anderen�Kontrollgremien�i.�S.�d.�§�125�Abs.�1�Satz�5�AktG�tätig.�

d)� Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) 

individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt 

nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger 

Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet? 

Die�Vergütung�der�Organmitglieder�wird�unter�Hinweis�auf�§�286�Abs.�4�HGB�zutreffend�nicht�

im�Anhang�angegeben.�

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen 

a)� Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisations-

plan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungs-

befugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung? 

Ein�Organigramm�der�Gesellschaft,�aus�dem�der�Organisationsaufbau�sowie�die�einzelnen�
Arbeitsbereiche�und�Zuständigkeiten�ersichtlich�sind,�liegt�in�aktueller�Fassung�vor.�Es�beste-
hen�nach�unseren�Einschätzungen�keine�Anhaltspunkte�dafür,�dass�der�Organisationsplan�den�

betrieblichen�Erfordernissen�nicht�gerecht�wird.�Eine�regelmäßige�Überprüfung�findet�statt.�

Die�TGZ�Halle�ist�zudem�nach�DIN�ISO�9001�zertifiziert.�Inhaltlich�stellt�ein�Qualitätsmanage-
ment-Handbuch�den�Organisationsaufbau�dar�und�regelt�diesen.�Der�im�Qualitätsmanage-

ment-Handbuch�niedergelegte�Organisationsaufbau�und�dessen�Regelungen�stellen�einen�den�

Bedürfnissen�der�TGZ�Halle�entsprechenden�Organisationsplan�dar.�

b)� Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfah-

ren wird? 

Es�haben�sich�keine�Anhaltspunkte�ergeben,�dass�nicht�nach�dem�Organisationsplan�verfahren�

wird.�

c)� Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und 

dokumentiert? 

Die�Gesellschaft�hat�den�Public�Corporate�Governance�Kodex�der�Stadt�Halle�(Saale)�und�damit�
gleichzeitig�den�Runderlass�des�Landes�Sachsen-Anhalt�zur�„Vermeidung�und�Bekämpfung�

von�Korruption“�vom�30.�Juni�2010�zu�beachten.��
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Darüber�hinaus�enthält�der�Gesellschaftsvertrag�zustimmungspflichtige�Rechtsgeschäfte,�die�
der�Genehmigung�der�Gesellschafter�bzw.�des�Aufsichtsrats�bedürfen,�sodass�dadurch�zusätz-

liche�Überwachungsmaßnahmen�implementiert�sind.�

Basierend�auf�unseren�während�der�Prüfung�gewonnenen�Erkenntnissen�hat�die�Geschäftslei-

tung�ausreichende�Maßnahmen�zur�Korruptionsprävention�ergriffen�und�dokumentiert.��

d)� Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entschei-

dungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personal-

wesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass 

diese nicht eingehalten werden? 

Die�Geschäftsordnung�vom�22.�Juni�2015�der�TGZ�Halle�enthält�neben�der�Geschäftsvertei-
lung,�auch�die�zustimmungsbedürftigen�Geschäfte�für�die�Geschäftsführer.�Weiterhin�enthält�
sie�geeignete�Richtlinien�bzw.�Arbeitsanweisungen�für�wesentliche�Entscheidungsprozesse.�

Darüber�hinaus�wird�nach�den�internen�Organisationsrichtlinien,�wie�sie�im�Qualitätsmanage-
ment-Handbuch�niedergelegt�sind,�verfahren.�Es�haben�sich�keine�Anhaltspunkte�ergeben,�

dass�die�Anweisungen�und�Richtlinien�nicht�eingehalten�werden.�

e)� Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücks-

verwaltung, EDV)? 

Die�Dokumentation�der�bestehenden�Verträge�erfolgt�fortlaufend�in�einer�Vertragsdatenbank.�

Damit�ist�nach�unseren�Feststellungen�eine�ordnungsmäßige�Dokumentation�gegeben.�

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informa-

tionssystem und Controlling 

a)� Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fort-

schreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projek-

ten – den Bedürfnissen des Unternehmens? 

Gemäß�§�4�der�Geschäftsordnung�hat�die�Geschäftsführung�für�jedes�Wirtschaftsjahr�rechtzei-
tig�vor�dessen�Beginn�einen�Wirtschaftsplan�aufzustellen,�der�aus�dem�Erfolgsplan,�dem�
Vermögensplan�sowie�der�Stellenübersicht�und�als�Anlage�einem�dreijährigen�Finanzplan�

besteht.�

Der�Wirtschaftsplan�für�das�Wirtschaftsjahr�2020�wurde�in�der�Aufsichtsratssitzung�am�

6.�November�2019�beschlossen.�

Das�Planungswesen�entspricht�im�Hinblick�auf�Planungshorizont�und�Fortschreibung�der�

Daten�den�spezifischen�Bedürfnissen�der�Gesellschaft.��
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b)� Werden Planabweichungen systematisch untersucht? 

Auswertungen�zu�Plan-Ist-Abweichungen�werden�monatlich�von�der�kaufmännischen�Leitung�
durchgeführt.�Im�Rahmen�der�Budgetkontrolle�werden�relevante�Informationen�zum�entspre-
chenden�Handlungsbedarf�an�die�Abteilungsleitungen�kommuniziert.�Eine�kontinuierliche�

monatliche�Budgetkontrolle�konnte�im�Berichtszeitraum�gewährleistet�werden.��

Ferner�wird�mittels�vorgegebener�Formblätter,�ergänzt�durch�Erläuterungen,�quartalsweise,�

Bericht�an�die�BMA�BeteiligungsManagementAnstalt�Halle�(Saale)�(im�Folgenden�kurz�„BMA“)�
erstattet.�Die�BMA�erstellt�auf�der�Grundlage�dieser�Berichterstattung�sowie�dem�Jahresab-
schluss�einen�ausführlichen�Jahresbericht�über�die�wirtschaftliche�Situation�der�Gesellschaft�

und�gibt�gegebenenfalls�Empfehlungen�für�zu�treffende�Entscheidungen�an�den�Aufsichtsrat.�

c)� Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und 

den besonderen Anforderungen des Unternehmens? 

Das�Rechnungswesen�der�TGZ�Halle�wird�gestützt�durch�ein�ERP-System�von�einer�extern�
beauftragten�Steuerberatungsgesellschaft�durchgeführt.�Für�die�Buchführung�und�Inventarisie-

rung�sind�die�§§�238�bis�241�des�Handelsgesetzbuches�(HGB)�anzuwenden.�Für�die�Erstellung�
der�Bilanz�und�der�Gewinn-�und�Verlustrechnung�sind�§§�266�bis�278�HGB�entsprechend�

anzuwenden.�

Die�Ergebnisse�werden�zu�internen�Kontrollen�der�Einhaltung�des�Wirtschaftsplanes�sowie�zur�

quartalsweisen�Berichterstattung�an�die�BMA�genutzt.��

Wir�haben�keine�Feststellungen�getroffen,�dass�das�Rechnungswesen�einschließlich�der�

Kostenrechnung�nicht�der�Größe�und�den�Anforderungen�der�Gesellschaft�entspricht.�

d)� Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liqui-

ditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? 

Es�besteht�ein�funktionierendes�Finanzmanagement.�Es�bestehen�ausreichend�liquide�Mittel�
und�es�bestehen�keine�Verbindlichkeiten�gegenüber�Kreditinstituten;�eine�Kreditüberwachung�
entfällt�somit.�Abweichungen�vom�Finanzplan�werden�im�Rahmen�der�Berichterstattung�an�

den�Aufsichtsrat�sowie�an�die�BMA�frühzeitig�kommuniziert.��

e)� Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben 

sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehal-

ten worden sind? 

Gegenstandslos,�da�kein�zentrales�Cash-Management�eingerichtet�ist.�
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f)� Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt wer-

den? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forde-

rungen zeitnah und effektiv eingezogen werden? 

Durch�Ausgliederung�des�Facility�Managements�an�externe�Dienstleister�ist�sichergestellt,�
dass�im�Rahmen�der�Vermietung�neben�der�Miete�alle�weiteren�Entgelte�für�die�Betriebskos-
ten�vollständig�und�zeitnah�in�Rechnung�gestellt�werden.�Im�Übrigen�bieten�der�Betriebsablauf�
und�die�Organisation�die�Gewähr,�dass�andere�als�Mietentgelte�vollständig�und�zeitnah�in�

Rechnung�gestellt�werden.�Das�bestehende�Mahnwesen�gewährleistet�ausstehende�Forde-

rungen�zeitnah�und�effektiv�einzuziehen.�

g)� Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und 

umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche? 

Bei�der�Gesellschaft�ist�keine�eigenständige�Abteilung�Controlling�eingerichtet.�Kernaufgaben�
eines�Controllings�wie�das�Planungswesen�sowie�Überwachungsfunktionen�werden�von�der�
kaufmännischen�Leitung�wahrgenommen.�Wir�verweisen�hierzu�auf�unsere�Ausführungen�

unter�Frage�c).��

Unter�Berücksichtigung�der�Größe�des�Unternehmens�entspricht�die�aufbauorganisatorische�

Struktur�den�Anforderungen�der�Gesellschaft.�

h)� Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwa-

chung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche 

Beteiligung besteht? 

Entfällt,�da�die�Gesellschaft�keine�Beteiligungen�hält.�

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem 

a)� Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert 

und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig 

erkannt werden können? 

Im�Unternehmen�ist�ein�Risikofrüherkennungssystem�eingerichtet�und�im�Qualitätsmanage-
ment-Handbuch�dokumentiert.�Das�System�besteht�aus�folgenden�Risikobereichen:�Externe�

Risiken,�Operative�Risiken,�Finanzrisiken�und�Risiken�aus�Corporate�Governance.�

Jedem�Risikobereich�wurden�entsprechende�Einzelrisiken�zugeordnet�und�die�dafür�Verant-
wortlichen�festgelegt.�Die�einzelnen�Risiken�werden�hinsichtlich�der�Eintrittswahrscheinlich-

keit�und�der�voraussichtlichen�Schadenhöhe�bewertet�und�Maßnahmen�zur�Risikoabwehr�

festgelegt.�
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Entsprechend�den�festgelegten�Berichtszyklen�werden�die�einzelnen�Risikofelder�hinsichtlich�
ihrer�Veränderungen�überprüft,�teilweise�neu�bewertet�und�sofern�notwendig�durch�weitere�

Maßnahmen�zum�Risikoreporting�ergänzt.��

Die�Prüfung�der�Angemessenheit�oder�Wirksamkeit�der�eingerichteten�Maßnahmen�war�nicht�

Gegenstand�des�Prüfungsauftrages.�

b)� Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? 

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt wer-

den? 

Für�jeden�Risikobereich�werden�entsprechende�Gegenmaßnahmen�dokumentiert�und�das�
Kontrollintervall�und�die�Verantwortlichkeit�je�Risikobereich�festgelegt.�Unter�Berücksichtigung�
der�Größe�des�Unternehmens�sind�die�getroffenen�Maßnahmen�nach�unseren�Feststellungen�
ausreichend�und�geeignet�ihren�Zweck�zu�erfüllen.�Anhaltspunkte,�dass�die�Maßnahmen�nicht�

durchgeführt�worden�sind,�haben�sich�im�Rahmen�unserer�Prüfung�nicht�ergeben.�

c)� Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert? 

Es�wird�auf�die�Frage�a)�verwiesen.�

d)� Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit 

dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen 

abgestimmt und angepasst? 

Frühwarnsignale�und�Maßnahmen�werden�kontinuierlich�und�systematisch�mit�dem�aktuellen�
Geschäftsumfeld�sowie�mit�den�Geschäftsprozessen�und�Funktionen�abgestimmt�und�ange-

passt.�

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, 

Optionen und Derivate 

a)� Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzin-

strumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schrift-

lich festgelegt? Dazu gehört: 

-� Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?  

-� Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen 

eingesetzt werden?  

-� Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem 

Umfang dürfen offene Posten entstehen?  
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-� Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließ-

lich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen 

(z. B. antizipatives Hedging)?  

Komplexe�Finanzinstrumente�werden�nicht�eingesetzt.�

b)� Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kredit-

konditionen und zur Risikobegrenzung?  

Entfällt.�

c)� Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes In-

strumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf  

-� Erfassung der Geschäfte,  

-� Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse,  

-� Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung,  

-� Kontrolle der Geschäfte?  

Entfällt.�

d)� Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende 

Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezo-

gen? 

Entfällt.�

e)� Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen? 

Entfällt.�

f)� Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die 

offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt? 

Entfällt.�
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Fragenkreis 6: Interne Revision 

a)� Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne 

Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese 

Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?  

Die�Gesellschaft�hat�sich�einem�Qualitätsmanagement-Audit�unterzogen�und�wurde�zertifi-
ziert.�Die�Organisationsanweisungen�im�Qualitätsmanagement-Handbuch�bieten�die�Gewähr,�
dass�eine�der�Größe�der�Gesellschaft�angemessene�Funktionstrennung�erfüllt�wird.�Eine�
Interne�Revision�als�eigenständige�Stelle�ist�damit�entbehrlich.�Wesentliche�Teile�des�Ge-

schäftsbetriebes�werden�zudem�durch�die�EVH�GmbH�abgewickelt�(Facility�Management).�Im�
Rahmen�der�Geschäftsbesorgung�mit�der�EVH�GmbH�unterliegt�dieser�Teil�des�Geschäftsbe-

triebes�der�Prüfung�durch�die�Innenrevision�der�EVH�GmbH.�

b)� Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/ 

Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten? 

Entfällt.�

c)� Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/ 

Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander 

unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisato-

risch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptions-

prävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor? 

Entfällt.�

d)� Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abge-

stimmt? 

Entfällt.�

e)� Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und 

um welche handelt es sich? 

Entfällt.�

f)� Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Inter-

nen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/ 

Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen? 

Entfällt.�
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Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und 

Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Ge-

schäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Über-

wachungsorgans 

a)� Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwa-

chungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht 

eingeholt worden ist? 

Die�Zuständigkeit�für�bzw.�Zustimmungsbedürftigkeit�von�Rechtsgeschäften�ist�in�der�Ge-

schäftsordnung�unter�§�6�in�Verbindung�mit�der�Anlage�2�geregelt.�

Die�Geschäftsleitung�hat�nach�unseren�Feststellungen�im�Berichtszeitraum�alle�Rechtsge-

schäfte,�die�der�Zuständigkeit�des�Aufsichtsrates�unterliegen�bzw.�dessen�Zustimmung�bedür-

fen,�diesem�vorgelegt.�

Des�Weiteren�sind�uns�im�Rahmen�unserer�Prüfung�keine�Geschäftsvorfälle�im�Sinne�der�
Fragestellung�bekannt�geworden,�die�zustimmungsbedürftig�waren,�aber�dem�Aufsichtsrat�

nicht�zur�Zustimmung�vorgelegt�wurden.�

b)� Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Über-

wachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt? 

Es�wurden�keine�Kredite�an�Mitglieder�der�Geschäftsleitung�oder�des�Überwachungsorgans�

gewährt.�

c)� Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maß-

nahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen 

vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)? 

Gemäß�unseren�Feststellungen�gab�es�keine�Fälle,�in�denen�anstelle�zustimmungsbedürftiger�
Maßnahmen�ähnliche,�aber�nicht�zustimmungsbedürftige�Maßnahmen�vorgenommen�worden�

sind.�

d)� Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit 

Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüs-

sen des Überwachungsorgans übereinstimmen? 

Es�haben�sich�keine�Anhaltspunkte�ergeben,�dass�die�Geschäfte�und�Maßnahmen�nicht�mit�
Gesetz,�Satzung,�Geschäftsordnung,�Geschäftsanweisung�und�bindenden�Beschlüssen�des�

Überwachungsorgans�übereinstimmen.�
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Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen 

a)� Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, im-

materielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf 

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft? 

Investitionen�werden�im�Rahmen�des�bestehenden�Investitionsprogramms,�welches�die�
Grundlage�der�fünfjährigen�Finanzplanung�der�TGZ�Halle�darstellt,�umgesetzt.�Den�Investiti-

onsvorhaben�liegen�daher�Beschlüsse�des�Aufsichtsrates�zugrunde.��

Abhängig�vom�Wertumfang�sowie�von�der�Art�des�Vorhabens�werden�die�Investitionsmaß-

nahmen�insbesondere�auf�Wirtschaftlichkeit,�Finanzierbarkeit�und�Risiken�geprüft.�

b)� Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preiser-

mittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Prei-

ses zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Be-

teiligungen) 

Im�Rahmen�unserer�stichprobenartigen�Prüfung�haben�wir�keine�Hinweise�darauf�erhalten,�

dass�die�Unterlagen/Erhebungen�zur�Preisermittlung�nicht�ausreichend�gewesen�wären.�

c)� Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend 

überwacht und Abweichungen untersucht? 

Die�Durchführung,�Budgetierung�und�Veränderung�der�wesentlichen�Investitionen�werden�im�
laufenden�Prozess�durch�die�kaufmännische�sowie�technische�Leitung�überwacht�und�Abwei-
chungen�untersucht.�Eine�Analyse�von�Planabweichungen�erfolgt�darüber�hinaus�im�Rahmen�

der�quartalsweisen�Berichterstattung�an�die�BMA.�

d)� Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen erge-

ben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen? 

Es�haben�sich�keine�wesentlichen�Überschreitungen�bei�den�abgeschlossenen�Investitionen�

ergeben.�

e)� Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach 

Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden? 

Es�haben�sich�keine�Anhaltspunkte�ergeben,�dass�Leasing-�oder�vergleichbare�Verträge�nach�

Ausschöpfung�der�Kreditlinien�abgeschlossen�wurden.�
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Fragenkreis 9: Vergaberegelungen 

a)� Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. 

VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben? 

Aufträge�werden,�soweit�nach�den�einschlägigen�Vorschriften�notwendig,�öffentlich�ausge-
schrieben.�Die�Durchführung�und�Überwachung�des�Vergabeprozesses�erfolgt�dabei�durch�die�

EVH�GmbH.�Die�betreffenden�Unterlagen�liegen�der�TGZ�Halle�nicht�vor�und�konnten�unserer-

seits�keiner�Prüfung�unterzogen�werden.��

Im�Rahmen�unserer�Prüfung�haben�sich�keine�Anhaltspunkte�für�offenkundige�Verstöße�

gegen�einschlägige�Vergaberegelungen�ergeben.�

b)� Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzan-

gebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt? 

Die�Vergabe�der�Lieferungen�und�Leistungen�erfolgt�nach�wirtschaftlichen�Kriterien.�Liegen�
keine�Rahmenverträge�vor,�werden�die�Aufträge�regelmäßig�nach�Auswertung�mehrerer�
eingeholter�Angebote�erteilt.�Im�Rahmen�unserer�Prüfung�haben�wir�keine�gegenteiligen�

Feststellungen�getroffen.�

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan 

a)� Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet? 

Der�Gesellschafterversammlung�und�dem�Aufsichtsrat�als�Überwachungsorgan�wird�regelmä-
ßig�Bericht�erstattet.�Dies�erfolgt�mündlich�in�Sitzungen�unter�Einsatz�von�schriftlichen�Be-
schlussvorlagen.�Für�die�Stadt�Halle�werden�darüber�hinaus�im�Quartalsrhythmus�Beteili-
gungsberichte�erstellt.�Auf�Anforderungen�erfolgt�bei�Anfragen�eine�weitere�Berichterstattung�

durch�die�Geschäftsführer�an�ihre�Organe�und�entscheidungsbefugten�Stellen.�

b)� Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des 

Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche? 

Es�haben�sich�keine�Anhaltspunkte�ergeben,�dass�die�Berichterstattungen�keinen�zutreffenden�
Einblick�in�die�wirtschaftliche�Lage�des�Unternehmens�und�in�die�wichtigsten�Unternehmens-

bereiche�ermöglichen.��
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c)� Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeit-

nah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ord-

nungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen 

oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet? 

Die�Gesellschafterversammlung�und�der�Aufsichtsrat�wurden�über�alle�das�Unternehmen�
betreffenden�bedeutsamen�Vorgänge�zeitnah�und�in�angemessenem�Umfang�informiert.�
Während�unserer�Prüfung�haben�wir�keine�Anhaltspunkte�für�ungewöhnliche,�risikoreiche�oder�

nicht�ordnungsgemäß�abgewickelte�Geschäftsvorfälle�sowie�erkennbare�Fehldispositionen�

und�wesentliche�Unterlassungen�festgestellt.�

d)� Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan 

auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)? 

Gemäß�den�uns�vorgelegten�Niederschriften�der�Aufsichtsratssitzungen�ist�ein�besonderer�

Wunsch�entsprechend�§�90�Abs.�3�AktG�nicht�vorgetragen�worden.�

e)� Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG 

oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war? 

Anhand�der�uns�vorliegenden�Protokolle�und�Unterlagen�konnten�grundsätzlich�keine�Anhalts-

punkte�dafür�festgestellt�werden,�dass�die�Berichterstattung�nicht�ausreichend�war.�

f)� Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? 

Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsor-

gan erörtert? 

Eine�D&O-Versicherung�mit�angemessenem�Selbstbehalt�liegt�vor.�Inhalt�und�Konditionen�

wurden�mit�dem�Überwachungsorgan�erörtert.�

g)� Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-

chungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan of-

fengelegt worden?  

Interessenkonflikte�der�Geschäftsleitung�oder�des�Überwachungsorgans�haben�wir�im�Rah-

men�unserer�Prüfung�nicht�festgestellt.�
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Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille 

Reserven 

a)� Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermö-

gen? 

Nicht�betriebsnotwendiges�Vermögen�in�wesentlichem�Umfang�besteht�nach�unseren�Fest-

stellungen�nicht.�

b)� Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? 

Im�Rahmen�unserer�Prüfungen�haben�wir�keine�auffallend�hohen�oder�niedrigen�Bestände�im�

Bereich�des�Vorratsvermögens�identifiziert.�

c)� Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu 

den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Ver-

mögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird? 

Es�haben�sich�keine�Anhaltspunkte�ergeben,�dass�die�Vermögenslage�durch�im�Vergleich�zu�
den�bilanziellen�Werten�erheblich�höhere�oder�niedrigere�Verkehrswerte�der�Vermögens-

gegenstände�wesentlich�beeinflusst�wird.�

Fragenkreis 12: Finanzierung 

a)� Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen 

zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investi-

tionsverpflichtungen finanziert werden? 

Die�Unternehmensfinanzierung�erfolgt�im�Wesentlichen�durch�Eigenmittel.�

b)� Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der 

Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften? 

Die�Gesellschaft�ist�nicht�in�einen�Konzern�eingebunden.�
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c)� In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Ga-

rantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die 

damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet 

wurden? 

Die�Zweckbindung�für�Fördermittel�aus�Vorjahren�(EFRE-Fördermittel)�laufen�bis�2023.�Es�
haben�sich�keine�Anhaltspunkte�ergeben,�dass�damit�verbundene�Verpflichtungen�und�Aufla-

gen�des�Mittelgebers�nicht�beachtet�wurden.��

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnver-

wendung 

a)� Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalaus-

stattung? 

Die�Eigenkapitalausstattung�ist�angemessen.�

b)� Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit 

der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar? 

Der�Gewinnverwendungsvorschlag�erfolgt�entsprechend�den�Regelungen�im�Gesellschafts-

vertrag�und�ist�mit�der�wirtschaftlichen�Lage�des�Unternehmens�vereinbar.�

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit 

a)� Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/

Konzernunternehmen zusammen? 

Wir�verweisen�hierzu�auf�die�Ausführungen�im�Anhang�(Anlage�1.3)�und�im�Lagebericht�

(Anlage�1.4)�der�Gesellschaft.�

b)� Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt? 

Wesentliche�Vorgänge,�die�das�Jahresergebnis�entscheidend�beeinflusst�haben,�liegen�nicht�

vor.�
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c)� Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungs-

beziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeu-

tig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden? 

Im�Rahmen�unserer�Prüfung�haben�sich�keine�Anhaltspunkte�ergeben,�dass�wesentliche�
Leistungsbeziehungen�mit�den�Gesellschaftern�zu�unangemessenen�Konditionen�vorgenom-

men�wurden.�

d)� Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet? 

Die�Frage�ist�gegenstandslos,�da�die�Gesellschaft�keine�konzessionsabgabepflichtigen�Leis-

tungen�erbringt.�

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen 

a)� Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von 

Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste? 

Verlustbringende�Geschäfte,�die�für�die�Vermögens-�und�Ertragslage�von�Bedeutung�waren,�

lagen�im�Geschäftsjahr�nicht�vor.�

b)� Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um wel-

che Maßnahmen handelt es sich? 

Wir�verweisen�auf�unsere�Ausführungen�unter�Frage�a).�

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maß-

nahmen zur Verbesserung der Ertragslage 

a)� Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages? 

Hinsichtlich�der�Ursachen�des�Jahresfehlbetrags�verweisen�wir�zudem�auf�unsere�Analyse�der�

Ertragslage�in�Abschnitt�7.1�dieses�Prüfungsberichts.�

b)� Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage 

des Unternehmens zu verbessern? 

Die�voraussichtliche�Entwicklung�der�Ertragslage�ergibt�sich�aus�der�mittelfristigen�vorläufigen�
Planung�für�die�Jahre�2020�bis�2024.�Auf�die�Ausführungen�der�Geschäftsleitung�im�Lagebe-

richt�(Anlage�1.4)�wird�verwiesen.�
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Gesellschaftsrechtliche Grundlagen 

Gründung Die�Gesellschaft�wurde�am�27.�August�1991�gegründet.�

Firma TGZ�Halle�TECHNOLOGIE-�UND�GRÜNDERZENTRUM�
HALLE�GmbH�

Sitz Halle�(Saale)�

Gesellschaftsvertrag Der�Gesellschaftsvertrag�in�der�derzeit�gültigen�Fassung�da-
tiert�vom�27.�August�1991�mit�letzter�Änderung�vom�
14.�November�2018.�

Handelsregister Die�Gesellschaft�ist�im�Handelsregister�von�Stendal�unter�
der�Nummer�HR�B�206440�eingetragen.�Der�letzte�uns�vor-
liegende�Auszug�datiert�vom�27.�April�2020.�

Gegenstand Gegenstand�des�Unternehmens�der�Gesellschaft�ist�es,�in�
der�Region�Halle�Hilfestellung�im�Umgang�mit�neuen�Tech-
nologien�anzubieten,�um�die�Leistungsfähigkeit,�insbeson-
dere�kleiner�und�mittlerer�Unternehmen�und�deren�Grün-
dung,�zu�fördern�und�den�Arbeitsmarkt�nachhaltig�zu�
sichern.�In�diesem�Rahmen�werden�in�das�TGZ�Halle�
TECHNOLOGIE-�UND�GRÜNDERZENTRUM�HALLE�GmbH�
(im�Folgenden�als�TGZ�Halle�bezeichnet)�aufgenommen,�ge-
fördert�und�beraten:��

a)� technologisch�hochqualifizierte�Fachkräfte,�die�sich�in�
der�Wirtschaftsregion�Halle�selbständig�machen�oder�an�
der�Gründung�neuer�Unternehmen�beteiligen�wollen��

b)� Absolventen�der�in�der�Region�Halle�ansässigen�Hoch-
schulen,�die�sich�selbständig�machen�oder�an�Unter-
nehmensgründungen�beteiligen�wollen�(besonders�spin-
off-Betriebe)�

c)� bestehende,�förderungswürdige�Unternehmen�der�Wirt-
schaftsregion�Halle��

d)� Arbeitnehmer/innen,�die�mit�technologischen�Entwick-
lungen�in�ihren�Bereichen�konfrontiert�werden,�diese�
weiterentwickeln�oder�initiieren�wollen��

e)� interessierte�Personen�und�Gruppen�mit�förderungswür-
digen�Vorstellungen�zu�neuen�Technologien.�

Die�Gesellschaft�wird�jungen�Unternehmen��

a)� Räume�und�Gemeinschaftseinrichtungen�im�TGZ�Halle�
zur�Verfügung�stellen��

b)� ihnen�Möglichkeiten�einer�intensiven�fachlichen�Zusam-
menarbeit�mit�ansässigen�Hochschuleinrichtungen�bie-
ten�und�universitäre�Leistungen�vermitteln��

c)� ihnen�öffentliche�und�private�Beratungsmöglichkeiten�
anbieten��
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Gegenstand  

(Fortsetzung) 

d)� ihnen�bei�der�Deckung�des�Finanzbedarfs�Hilfen�aus�öf-
fentlichen�und�privaten�Quellen�vermitteln�und��

e)� ihnen�auch�nach�dem�Ausscheiden�aus�dem�TGZ�Halle�
behilflich�sein.�

Kleinen�und�mittleren�Unternehmen�vermittelt�die�Gesell-
schaft�zur�Stärkung�der�Leistungsfähigkeit�sowie�zur�Siche-
rung�und�zum�Ausbau�von�Arbeitsplätzen�Beratungsdienste�
in�den�Bereichen�Technologietransfer�und�Innovation,�der�
Qualifizierung�auf�dem�Gebiet�neuer�Technologien�sowie�
Personal-�und�Informationstransfer.�In�Ergänzung�ihrer�
Dienstleistungen�und�zur�Ausnutzung�der�vorhandenen�
Kenntnisse�führt�die�Gesellschaft�Projekte,�z.�B.�aus�den�
Bereichen�Technologietransfer,�Informationsvermittlung�
durch.�

Die�Gesellschaft�kann�Beratungsfelder�Dritten�übertragen.�
Die�Übertragung�bedarf�einer�vertraglichen�Vereinbarung.�

Die�Beratung�und�Förderung�führt�die�Gesellschaft�in�Zu-
sammenarbeit�mit�den�Hochschulen�und�Fachhochschulen�
sowie�ihren�Technologieberatungsstellen,�mit�den�Kam-
mern,�Gewerkschaften�und�Verbänden�durch.��
Ferner�arbeitet�die�Gesellschaft�mit�Unternehmen�oder�Ge-
sellschaften,�welche�sich�die�Bereitstellung�von�Beteili-
gungskapital�zur�nachhaltigen�Förderung�von�Innovation�
zum�Ziel�gesetzt�haben,�zusammen.�

Nach�Bedarf�und�sofern�es�die�Belange�der�TGZ�Halle�recht-
fertigen,�kann�sich�die�Gesellschaft�auch�an�Unternehmen�
und�Einrichtungen�innerhalb�und�außerhalb�der�Region�Halle�
beteiligen.�

Die�Gesellschaft�verfolgt�nicht�in�erster�Linie�eigenwirt-
schaftliche�Zwecke.�Der�Gewinn�der�Gesellschaft�darf�nur�
für�die�satzungsmäßigen�Zwecke�verwendet�werden.�Die�
Gesellschafter�dürfen�keine�Gewinnanteile�und�in�ihrer�Ei-
genschaft�als�Gesellschafter�auch�keine�sonstigen�Zuwen-
dungen�aus�Mitteln�der�Gesellschaft�erhalten.�

Geschäftsjahr Kalenderjahr�

Stammkapital EUR�26.000,00�

Kapitalverhältnisse Das�Stammkapital�ist�vollständig�eingezahlt.�

 EUR % 

Stadt�Halle�(Saale)� 15.600� 60,0�

Saalesparkasse� 5.200� 20,0�

Stadtwerke�Halle�GmbH�� 3.900� 15,0�

Industrie-�und�Handelskammer�Halle-Dessau� 1.300� 5,0�

 26.000 100,0 
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�



�

�

� �Anlage 3/3�|�TGZ�Halle�|�Prüfungsbericht�31.12.2019�|�11.014892-16020907�

�

Vorjahresabschluss In�der�Gesellschafterversammlung�am�18.�Juni�2019�ist�

(1)� der�von�der�Geschäftsführung�aufgestellte,�von�uns�

geprüfte�und�mit�dem�uneingeschränkten�Bestäti-

gungsvermerk�versehene�Jahresabschluss�zum�

31.�Dezember�2018�nebst�Lagebericht�vorgelegt�und�

der�Jahresabschluss�festgestellt�worden;�

(2)� den�Mitgliedern�der�Geschäftsführung�für�das�Ge-

schäftsjahr�2018�Entlastung�erteilt�worden;�

(3)� der�Jahresüberschuss�in�Höhe�von�EUR�22.455,82�in�

eine�gesellschaftsvertragliche�Rücklage�für�Infrastruk-

tur�und�Bau-�und�Haustechnikinstandhaltung�eingestellt�

worden.�

Größe der Gesellschaft Die�Gesellschaft�ist�i.�S.�d.�§�267�Abs.�1�HGB�eine�kleine�

Kapitalgesellschaft.�Die�Aufstellung�des�Jahresabschlusses�

erfolgt�auf�Grundlage�des�Gesellschaftsvertrages�nach�den�

Vorschriften�für�großen�Kapitalgesellschaften.�

Aufsichtsrat Die�Mitglieder�des�Aufsichtsrats�sind�im�Anhang�der�Gesell-

schaft�(Anlage�1.3)�aufgeführt.�

Geschäftsführer Die�Mitglieder�der�Geschäftsführung�sind�im�Anhang�der�

Gesellschaft�(Anlage�1.3)�aufgeführt.�

Steuerliche Verhältnisse Die�Gesellschaft�wird�beim�Finanzamt�Halle�(Saale)�unter�

der�Steuernummer�111/108/00848�geführt.�Sie�unterliegt�

der�Körperschaftsteuer,�der�Gewerbesteuer�sowie�der�Um-

satzsteuer.�

Im�Berichtszeitraum�fand�keine�steuerliche�Außenprüfung�

statt.�

� �
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2)Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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